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(54) VERFAHREN ZUM LAGERN UND/ODER TRANSPORTIEREN VON LEBENSMITTELN UND

GASTRONORM-BEHALTER

(67)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Lagern
und/oder Transportieren von Lebensmitteln (10), mitden
folgenden Schritten: Einfiillen der Lebensmittel (10) in
einen Gastronorm-Behalter (12), der mit einem Vaku-
umierventil (14) ausgestattet ist, durch einen Hersteller;
Erzeugen eines Vakuums in dem Gastronorm-Behalter
(12), durch den Hersteller; zumindest teilweises Uber-
kleben des Vakuumierventils (14) mit einem Sicherheits-
etikett (16), das ganz oder teilweise nicht zerstérungsfrei
l6sbar ist, durch den Hersteller; und Lagern und/oder zu

einem Kunden Transportieren des Gastronorm-Behal-
ters (12).

Weiterhin betrifft die Erfindung einen Gastro-
norm-Behalter mit einem vakuumdicht verschlieRenden
Deckel und mit einem Vakuumierventil, wobei erfin-
dungsgemal vorgesehen ist, dass das Vakuumierventil
(14) im vakuumierten Zustand des Gastronorm-Behal-
ters (12) zumindest teilweise mit einem Sicherheitsetikett
(16) Uberklebt ist, das ganz oder teilweise nicht zersto-
rungsfrei l6sbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Lagern
und/oder Transportieren von Lebensmitteln sowie einen
Gastronorm-Behalter mit einem vakuumdicht verschlie-
Renden Deckel und mit einem Vakuumierventil.

[0002] Unter Gastronorm-Behaltern versteht man ein
von der Firma Rieber, Reutlingen, entwickeltes mittler-
weile weltweit gebrauchliches Behaltersystem, das
durch die Verwendung genormter GrofRen einen einfa-
chen Austausch von Lebensmittelbehdltern ermdglicht
und das insbesondere in lebensmittelverarbeitenden Be-
trieben sowie GroRkliichen Verwendung findet. Gastro-
norm-Behalter eignen sich vorwiegend zum Bereithalten
von warmen und kalten Speisen beziehungsweise Le-
bensmitteln, aber auch zur Lagerung und zum Transport.
Gastronorm-Behalter sind in der Regel aus Chromnickel-
stahl, Aluminium, Glas, Porzellan oder Kunststoff herge-
stellt. Sie sind grundsatzlich ineinander stapelbar, spil-
maschinenfest und so robust, dass sie auch bei taglicher
intensiver Benutzung in einer GroRkiiche lange verwen-
det werden kdénnen.

[0003] Das Grundmalf der Gastronorm 1/1 betragt 325
x 530 mm, was einer Annaherung an den sogenannten
goldenen Schnitt entspricht. Kleinere MalRe werden in
Briichenrelativ zur Flache des Grundmales angegeben,
wobei die derzeit giltige Europaische Norm die EN 631
ist. Ein besonderer Vorteil von Gastronorm-Behéltern be-
steht darin, dass derselbe Behélter fir die Produktion,
Lagerung, den Transport und die Prasentation der Le-
bensmittel beziehungsweise Speisen verwendet werden
kann.

[0004] Wenn Lebensmittel undinsbesondere fertig zu-
bereitete Speisen in Gastronorm-Behaltern vom Herstel-
ler zum Kunden transportiert werden, wird in manchen
Fallen bereits heute ein Vakuum im Behalterinneren er-
zeugt, umdie Haltbarkeit der Lebensmittel zu verlangern.
Beim Aufheben des Vakuums durch den Kunden ertént
ein typischer Zischlaut, so dass der Kunde beim Erténen
dieses Zischlautes weil}, dass der Gastronorm-Behalter
vakuumiert war. Die Aufhebung des Vakuums erfolgt da-
bei durch eine entsprechende Einwirkung auf das Vaku-
umierventil des Gastronorm-Behalters.

[0005] Ein Problem bei der Lagerung und/oder beim
Transport von Lebensmitteln in Gastronorm-Behéltern
besteht darin, dass schlimmstenfalls mit einer boswilli-
gen Verunreinigung der Lebensmittel durch kriminelle
Dritte gerechnet werden muss.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
derartige boswillige Verunreinigung der Lebensmittel un-
wahrscheinlicher zu machen oder zumindest dafiir zu
sorgen, dass eine entsprechende Verunreinigung und
ein entsprechender Verunreinigungsversuch vom Kun-
den erkannt werden kann, um eine Entsorgung der po-
tentiell verunreinigten Lebensmittel zu ermdglichen.
[0007] Das erfindungsgemale Verfahren zum Lagern
und/oder Transportieren von Lebensmitteln 16st diese
Aufgabe mit den folgenden Schritten:
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a) Einflllen der Lebensmittel in einen Gastronorm-
Behalter, der mit einem Vakuumierventil ausgestat-
tet ist, durch einen Hersteller;

b) Erzeugen eines Vakuums in dem Gastronorm-
Behalter, durch den Hersteller;

c) zumindest teilweises Uberkleben des Vakuumier-
ventils mit einem Sicherheitsetikett, das ganz oder
teilweise nicht zerstérungsfrei I6sbar ist, durch den
Hersteller; und

d) Lagern und/oderzu einem Kunden Transportieren
des Gastronorm-Behalters.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen des erfindungsgeméafRen Verfahrens ergeben
sich aus den auf das Verfahren gerichteten Unteranspru-
chen.

[0009] Bereits dadurch, dass gemaf dem erfindungs-
gemaRen Verfahren standardmaRig ein Vakuum in dem
mit den Lebensmitteln gefillten Gastronorm-Behalter er-
zeugt wird, also auch dann, wenn dies zur Verldngerung
der Haltbarkeit nicht erforderlich ist, ergibt sich ein Si-
cherheitsvorteil. Denn wenn der Kunde weil3, dass in
dem Gastronorm-Behalter bei Anlieferung in jedem Fall
ein Vakuum herrschen muss, wird er skeptisch werden,
wenn der charakteristische Zischlaut beim Einwirken auf
das Vakuumierventil ausbleibt. Im schlimmsten Fall ist
aber damit zu rechnen, dass ein gut vorbereiteter poten-
tieller krimineller Dritter das Vakuum aufhebt, die Le-
bensmittel verunreinigt und anschlielend wieder ein Va-
kuum erzeugt. Dieser Gefahr tritt die Erfindung dadurch
entgegen, dass das Vakuumierventil zumindest teilweise
mit einem Sicherheitsetikett Uberklebt wird, das ganz
oder teilweise nicht zerstérungsfrei I6sbar ist. Derartige
Sicherheitsetiketten werden zwar in vielen Fallen bereits
standardmaRig genutzt, die naheliegende Verwendung
eines solchen Sicherheitsetiketts im Falle eines durch
einen Deckel verschlossenen Behalters besteht aber da-
rin, auf zwei gegenuberliegenden Seiten des Behalters
ein Sicherheitsetikett Giber den Deckel und die entspre-
chende Seitenwand des Behalters zu kleben, um einen
eventuellen Versuch, den Deckel zu 6ffnen, erkennbar
zu machen. Die der Erfindung zugrundeliegende Idee,
ein Sicherheitsetikett ganz oder teilweise Uber das Va-
kuumierventil zu kleben, bietet neben der durch die ge-
nannte naheliegende Lésung bereits erhdhten Sicherheit
noch weitere Vorteile im Hinblick auf die Sicherheit, und
auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. Denn bei der
erwdhnten naheliegenden L&sung unter Einsatz von
zwei Sicherheitsetiketten ist es theoretisch immer noch
denkbar, dass die Verunreinigung der Lebensmittel mit
Uber das Vakuumierventil zugefiihrten Substanzen er-
folgt und dass anschlieRend wieder ein Vakuum in dem
Gastronorm-Behalter erzeugt wird. Ein solcher Fall wéare
von dem Kunden nicht zu erkennen, wird aber durch die
erfindungsgeméafRe Lésung erkennbar gemacht. Was die
Wirtschaftlichkeit angeht, so bietet die Erfindung den
Vorteil, dass die Verwendung von nur einem Sicherheits-
etikett ausreicht, um den gréRRtmdglichen Schutz zu bie-
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ten. Denn ohne die zumindest teilweise Zerstérung des
Uber das Vakuumierventil geklebten Sicherheitsetiketts
ist ein unerkennbares Offnen des Deckels nicht méglich
und auch ein Einbringen von Substanzen lber das Va-
kuumierventil kdnnte erkannt werden.

[0010] Eine noch weitere Erhéhung der Sicherheit
lasst sich erzielen, wenn vorgesehen ist, dass das Si-
cherheitsetikett ein nur dem Hersteller zur Verfiigung ste-
hendes, weitgehend falschungssicheres Sicherheitseti-
kett ist. Unter "weitgehend falschungssicher" ist in die-
sem Zusammenhang zu verstehen, dass, dhnlich wie
beispielsweise im Falle von Banknoten, geeignete Si-
cherheitsvorkehrungen (beispielsweise Hologramme
und dergleichen) vorgesehen sind, die eine Falschung
zumindest erheblich erschweren.

[0011] Als besonders vorteilhaft fir das erfindungsge-
mafRe Verfahren hat es sich erwiesen, dass der Gastro-
norm-Behalter ein metallischer Gastronorm-Behalter ist.
Dabei ist es denkbar, im Falle der Erzeugung eines be-
sonders starken Vakuums, wie es zur Verldngerung der
Haltbarkeit erforderlich ist, Gastronorm-Behalter mit ei-
ner erhdhten Wandstéarke zu verwenden, um einer even-
tuellen Verformung der Gastronorm-Behalter zuvorzu-
kommen. Wenn es nur um den Sicherheitsaspekt geht,
reicht ein schwéacheres Vakuum und es kénnen Stan-
dard-Gastronorm-Behalter verwendet werden. Die De-
ckel, kénnen in beiden Fallen gleich sein.

[0012] Um ulberhaupt ein Vakuum erzeugen zu kén-
nen, ist es erforderlich, dass der Gastronorm-Behélter
einen vakuumdicht verschlieRenden Deckel aufweist.
Dabei kann der Deckel insbesondere in seinem Rand-
bereich mit geeigneten Dichtmitteln ausgestattet sein.
[0013] Weiterhin wird es als besonders vorteilhaft er-
achtet, dass der vakuumdicht verschlieRende Deckel
das Vakuumierventil aufweist. Er kann dann vorzugswei-
se sowohl mit Standard-Gastronorm-Behaltern, als auch
mit Gastronorm-Behéltern verwendet werden, die eine
erhdhte Wandstarke aufweisen, um auch vergleichswei-
se starken Vakuums zu widerstehen, wie sie firr eine (we-
sentliche) Verlangerung der Haltbarkeit erforderlich sind.
[0014] Der erfindungsgemalRe Gastronorm-Behalter
mit einem vakuumdicht verschlieRenden Deckel und mit
einem Vakuumierventil I8st die eingangs genannte Auf-
gabe der Erfindung dadurch, dass das Vakuumierventil
im vakuumierten Zustand des Gastronorm-Behalters zu-
mindest teilweise mit einem Sicherheitsetikett Uiberklebt
ist, das ganz oder teilweise nicht zerstérungsfrei I6sbar
ist. Dadurch ergeben sich die im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemaRen Verfahren erlduterten Vorteile
und Eigenschaften in gleicher oder analoger Weise, wes-
halb zur Vermeidung von Wiederholungen auf die ent-
sprechenden Ausfiihrungen im Zusammenhang mit dem
erfindungsgemaRen Verfahren verwiesen wird.

[0015] Gleiches gilt fir die folgenden bevorzugten
Ausfiihrungsformen des erfindungsgemaflen Gastro-
norm-Behalters.

[0016] Auch im Falle des erfindungsgeméafien Gastro-
norm-Behalters kann vorgesehen sein, dass das Sicher-
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heitsetikett ein nur dem Hersteller zur Verfligung stehen-
des, weitgehend falschungssicheres Sicherheitsetikett
ist.

[0017] Der Haupteinsatzzweck des erfindungsgema-
Ren Gastronorm-Behalters besteht darin, dass er im va-
kuumierten Zustand zu lagernde und/oder zu transpor-
tierende Lebensmittel enthalt.

[0018] Auch im Hinblick auf den erfindungsgemafien
Gastronorm-Behalter wird bevorzugt, dass es sich um
einen metallischen Gastronorm-Behalter handelt.
[0019] Weiterhin wird bevorzugt, dass der Deckel des
erfindungsgemaflen Gastronorm-Behélters das Vaku-
umierventil aufweist.

[0020] Ein Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsgema-
Ren Verfahrens und ein Ausfiihrungsbeispiel des erfin-
dungsgemalen Gastronorm-Behalters werden nachfol-
gend anhand der Zeichnungen beispielhaft erlautert.

[0021] Es zeigen:

Figur 1  eine Draufsicht auf einen mit Lebensmitteln
geflliten Gastronorm-Behalter;

Figur 2  einen Schnitt entlang der Schnittlinie A-A des
Gastronorm-Behalters von Figur 1;

Figur 3  eine Draufsicht auf den Gastronorm-Behalter
von Figur 1 nach dem Aufkleben eines Sicher-
heitsetiketts;

Figur 4  eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie B-
B des Gastronorm-Behélters von Figur 3; und

Figur 5 eine perspektivische Darstellung des Gastro-
norm-Behalters von Figur 3.

[0022] Bei der nachfolgenden Beschreibung der

Zeichnungen bezeichnen gleiche Bezugszeichen glei-
che oder vergleichbare Komponenten.

[0023] Zun&chst wird eine Ausflihrungsform des erfin-
dungsgemalen Verfahrens erlautert.

[0024] Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf einen mit Le-
bensmitteln 10 gefiillten Gastronorm-Behalter 12 und Fi-
gur 2 zeigt einen Schnitt entlang der Schnittlinie A-A des
Gastronorm-Behalters 12 von Figur 1, wobei die nur
schematisch dargestellten Lebensmittel 10 nur in Figur
2 zu erkennen sind. Gemaf dem Verfahrensschritt a)
wurden diese Lebensmittel 10 durch einen Hersteller in
einen Gastronorm-Behalter 12 eingefiillt, der mit einem
Vakuumierventil 14 ausgestattet ist, das der vakuum-
dicht verschlieRende Deckel 18 aufweist. AnschlieRend
wurde gemaR dem Verfahrensschritt b) durch den Her-
steller ein Vakuum in dem Gastronorm-Behalter 12 er-
zeugt, und zwar unter Verwendung einer nicht darge-
stellten an das Vakuumierventil 14 angepassten Vaku-
umpumpe.

[0025] Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf den Gastro-
norm-Behalter 12 von Figur 1 nach dem Aufkleben eines
Sicherheitsetiketts 16, Figur 4 zeigt eine Schnittansicht
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entlang der Schnittlinie B-B des Gastronorm-Behélters
12 von Figur 3 und Figur 5 zeigt eine perspektivische
Darstellung des Gastronorm-Behélters 12 von Figur 3.
Gemal dem Verfahrensschritt ¢) wurde das Vakuumier-
ventil 14 vollstandig mit einem Sicherheitsetikett 16 Gber-
klebt, das ganz oder teilweise nicht zerstérungsfreildsbar
ist, und zwar durch den Hersteller. Bei diesem Sicher-
heitsetikett 16 handelt es sich vorzugsweise um ein Si-
cherheitsetikett, das nur diesem speziellen Hersteller zur
Verfiigung steht und das weitgehend falschungssicher
ist. In dem in den Figuren 3 bis 5 dargestellten Zustand
ist der Gastronorm-Behalter 12 dazu bereit, gelagert
und/oder zu einem Kunden transportiert zu werden, wie
dies im Verfahrensschritt d) angegeben ist.

[0026] Die Figuren 3 bis 5 zeigen auch eine Ausflh-
rungsform des erfindungsgemaRen Gastronorm-Behal-
ters 12. Denn der Gastronorm-Behalter 12 weist einen
vakuumdicht verschlieBenden Deckel 18 auf und ist mit
einem Vakuumierventil 14 ausgestatten, das im vaku-
umierten Zustand des Gastronorm-Behalters 12 zumin-
dest teilweise mit dem Sicherheitsetikett 16 tUberklebt ist,
das ganz oder teilweise nicht zerstérungsfrei |dsbar ist.
Das Sicherheitsetikett 16 steht vorzugsweise wieder nur
dem speziellen Hersteller zur Verfiigung und es ist weit-
gehend falschungssicher. Der vakuumdicht verschie-
Rende Deckel 18 weist, wie erwahnt, das Vakuumierven-
til 14 auf, wobei es sich im dargestellten Fall um einen
metallischen Gastronorm-Behalter 12 handelt, der die zu
lagernden und/oder zu transportierenden Lebensmittel
10 enthalt.

[0027] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Zeichnungen sowie in den Anspriichen offenbarten
Merkmale der Erfindung kénnen sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination fiir die Verwirklichung der Er-
findung wesentlich sein.

Bezugszeichenliste
[0028]

10  Lebensmittel

12  Gastronorm-Behalter
14 Vakuumierventil

16  Sicherheitsetikett

18  Deckel

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Lagern und/oder Transportieren von
Lebensmitteln (10), mit den folgenden Schritten:

a) Einflllen der Lebensmittel (10) in einen Gas-
tronorm-Behalter (12), der mit einem Vaku-
umierventil (14) ausgestattet ist, durch einen
Hersteller;

b) Erzeugen eines Vakuums in dem Gastro-
norm-Behalter (12), durch den Hersteller;

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

c) zumindest teilweises Uberkleben des Vaku-
umierventils (14) mit einem Sicherheitsetikett
(16), das ganz oder teilweise nicht zerstérungs-
frei l6sbar ist, durch den Hersteller; und

d) Lagern und/oder zu einem Kunden Transpor-
tieren des Gastronorm-Behélters (12).

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherheitsetikett (16) ein nur
dem Hersteller zur Verfligung stehendes, weitge-
hend falschungssicheres Sicherheitsetikett ist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gastronorm-Behalter (12) ein
metallischer Gastronorm-Behalter ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gastronorm-Behalter (12)
einen vakuumdicht verschlieRenden Deckel (18)
aufweist.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (18) das Vakuumierventil
(14) aufweist.

Gastronorm-Behalter (12) mit einem vakuumdicht
verschlieRenden Deckel (18) und mit einem Vaku-
umierventil (14), dadurch gekennzeichnet, dass
das Vakuumierventil (14) im vakuumierten Zustand
des Gastronorm-Behalters (12) zumindest teilweise
mit einem Sicherheitsetikett (16) tUberklebt ist, das
ganz oder teilweise nicht zerstérungsfrei Idsbar ist.

Gastronorm-Behalter (12) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sicherheitseti-
kett (16) ein nur dem Hersteller zur Verfligung ste-
hendes, weitgehend félschungssicheres Sicher-
heitsetikett ist.

Gastronom-Behalter (12) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass er im vakuumier-
ten Zustand zu lagernde und/oder zu transportieren-
de Lebensmittel (10) enthailt.

Gastronorm-Behalter (12) nach einem der Anspri-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Gastronorm-Behalter (12) ein metallischer Gastro-
nom-Behalter ist.

Gastronorm-Behalter (12) nach einem der Anspri-
che 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (18) das Vakuumierventil (14) aufweist.



EP 3 431 414 A1

14

Fig. 1



EP 3 431 414 A1

Fig. 2



EP 3 431 414 A1

16

ig. 3

F




EP 3 431 414 A1

Fig. 4



14

Fig. 5

",

Al
S/

4

ey

EP 3 431 414 A1

18



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 3 431 414 A1

9

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

—

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLAGIGE DOKUMENTE

Nummer der Anmeldung

EP 18 18 2536

Kategoriel

Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich,
der maBgeblichen Teile

Betrifft
Anspruch

KLASSIFIKATION DER
ANMELDUNG (IPC)

Y

WO 20127126807 Al (RIEBER AG [CH]; MAIER
MAX [DE]) 27. September 2012 (2012-09-27)
* Figuren;Seite 6, Tetzer Absatz bis Seite
9, letzter Absatz *

EP 0 659 154 B1 (WOLLERT HARTWIG [DE])

22. Mai 1996 (1996-05-22)

* Figuren; Spalte 3, Zeile 9 bis Spalte 4,
Zeile 17 *

DE 10 2008 009247 Al (RIEBER GMBH & CO KG
[DE]) 13. August 2009 (2009-08-13)

* Figuren; 0025- 0026 *

US 4 919 955 A (MITCHELL JERRY L [US])

24. April 1990 (1990-04-24)

* Figuren; Spalte 5, Zeile 15 bis Spalter
6, Zeile 45 *

FR 2 978 750 A1l (MAURY CHARLES GASTON
PIERRE LOUIS [FR])

8. Februar 2013 (2013-02-08)

* Figuren; Element 7 *

EP 1 792 842 Al (ZENTIS GMBH & CO KG [DE])
6. Juni 2007 (2007-06-06)

* Figuren; Element 8 *

Der vorliegende Recherchenbericht wurde fir alle Patentanspriiche erstellt

1-10
1,4,5,8,
10

1,4,5,8,
10

1,4,5,8,
10

1-3,6,7,

1-3,6,7,

INV.
B65D81/20

RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (IPC)

B65D
A47J

Recherchenort AbschluBdatum der Recherche

Miinchen 25. September 2018 Ngo

Prafer

Si Xuyen, G

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet

Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
anderen Veréffentlichung derselben Kategorie

A : technologischer Hintergrund

O : nichtschriftliche Offenbarung

P : Zwischenliteratur Dokument

T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsatze
E : alteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
nach dem Anmeldedatum veréffentlicht worden ist
D : in der Anmeldung angefiihrtes Dokument
L : aus anderen Griinden angefiihrtes Dokument

& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, Gibereinstimmendes

10



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EPO FORM P0461

EP 3 431 414 A1

ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT

UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 18 18 2536

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherchenbericht angefuhrten
Patentdokumente angegeben.

Die Angaben Uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewahr.

25-09-2018
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeflihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
WO 2012126807 Al 27-09-2012 EP 2686815 Al 22-01-2014
WO 2012126807 Al 27-09-2012
EP 0659154 Bl 22-05-1996 AT 138340 T 15-06-1996
AU 4943393 A 12-04-1994
DE 4303038 Al 24-03-1994
EP 0659154 Al 28-06-1995
ES 2091027 T3 16-10-1996
WO 9406705 Al 31-03-1994
DE 102008009247 Al 13-08-2009  KEINE
US 4919955 A 24-04-1990 AU 636310 B2 29-04-1993
DK 105991 A 03-07-1991
EP 0494856 Al 22-07-1992
JP 3154479 B2 09-04-2001
JP HO5500197 A 21-01-1993
us 4919955 A 24-04-1990
WO 9104922 Al 18-04-1991
FR 2978750 Al 08-02-2013  KEINE
EP 1792842 Al 06-06-2007  KEINE

Far nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patentamts, Nr.12/82

1"




	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

